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16. 5. 1975 

Bericht der Bundesregierung 

betreffend das auf der 59. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz angenommene 
Übereinkommen (Nr. 140) über den bezahlten Bildungsurlaub und Empfehlung (Nr. 148) 

betreffend denselben Gegenstand 

A. Vorbemerkungen 

Die am 5. Juni 1974 in Genf zu ihrer 
59. Tagung zusammengetretene Allgemeine Kon­
ferenz der Intern,ationalen Arbeitsorganisation 
hat am 25. Juni 1974 unter anderem folgende 
internationale Urkwnden ang·enommen: 

Übereinkommen (Nr. 140) über den bezahlten 
B�ldungsurlautb und die 

Empfehlung (Nr. 148) betr,effenld den bezahlten 
Bi,Mungsurlaub. 

Der amtliche deutsche Ülbersetzungstext dieser 
beiden Instrumente ist in. der Beilage ange­
schlossen. 

Jedes Mitglied der Internatio.naLen Arheits­
organi,sation, also auch österreich, ist nach Arti­
kel 19 der Verfassung dieser Organisation, BGBl. 
NI'. 223/1949, dazu verpflichtet, die von den 
Tagungen der Internationalen Al1beitskonfer·enz 
angenommenen internationaJlen Urkunden den 
zuständigen SteHen im Hin/blick auf ihre Ver­
wirklichung ,durch die Gesetzgebung oder durch 
ander,e gee�gnete Maßnahmen vorzulegen. 

B. Die Internationalen Urkunden 

Das Übereinkommen fordert von dem Staat, 
der es .ratifiziert, eine Politik festzulegen und 
durchzuführen,. die dazu bestimmt ist, die Ge­
währung von :bezahltem Bildungsurlaub zu för:­
dem, und zwar zum Zwecke. der Berufsbildung 
auf aLlen Stufen, der af1gemeinen und politischen 
Bildung sowie ,der gewerkschaftlichen Bildung. 
Diese Politik hat beizutragen zur Aneignung, 
V.ervoLlkommnung und Anpassung beruflicher 
und tätig�eitsbezogener Beschäftigungen sowie 
zur För,derung und Sicherung der Beschäfcigulljg 
angesichts ,der wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklung sowie der wirtschaftlichen und 
strukturellen Veränderungen; sie hat einen Bei­
trag zu leisten zur sachikundigen und aktiven 

Beteiligung der Al'beitnehmer und ihrer Ver­
treter am Geschehen im Betrieb und in der Ge­
meinschaft sowie zum persönlichen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt der Al'beitnehmer; schließ­
lich hat diese Politik eine geeignete fortdauernde 
Bildung und BerufSibildung zu fördern, die dem 
Arbeitnehmer hilft, sich den zeivbedingten Er­
fordernissen anzupassen. Dabei sind die Ent­
wickLungsstufe· und die besonderen Bedül'fnisse 
des betreffenden Landes und ,der verschiedJenen 
Tätigkeitsbereiche zu berücksichtigen und ist auf 
,die allgemeine Politik auf den Gebieten der Be­
schäftigung, der Bildung und Berufsbildung sowie 
der Arbeitszeit Bedacht zu nehmen. Die Gewäh­
rung von bezahltem Bildungsurlaub kann ,durch 
die innerstaatliche Gesetzgebung, durch Kollek­
tivverträge, Schi,edssprüche oder auf jede andere 
den innerstaatlichen Gepflogenheiten entspre­
chende Weise erfolgen. Die Behörden, die Arbeit­
geber- und ,die Arbeitnehmerverhände sowie die 
mit der Bil<dung und BerufS'bildung befaßten Ein­
richtungen sind bei der Festlegung und Durch­
führung 'einer solchen Polit�k heranzuziehen. Die 
Finanzierung der Vorkehrungen für den bezahl­
ten BiMungsurlaub hat in regelmäßiger und an'ge­
messener Weise in übereinstimmung .mit den 
innerstaatlichen Gepflogenheiten zu erfolgen. Der 
bezahlte Bildungsurlaulb darf Arbeitnehmern 
nicht auf Grund der Rasse, der Hautfa.rbe, des 
Geschlechts, ,des GLauben�bekenntnisses, der poli­
tischen Meinung, der nationalen Abstammung 
oder der sozia.len Herkunft verweigert werden. 
Wenn es erforderlich ist, sind für bestimmte 
Arbeitnehmergruppen und für bestimmte Be­
uiebsgruppen besondere Bestimmungen für den 
bezahlten Bildungsurlauh zu erlassen. Die Vor­
aussetzungen für die Gewährung des bezahlten 
Bildungsurlaubs können unterschiedlich s'ein je 
nach dem oben angeführten Zweck, dem dieser 
Urlaub dienen soll. Zeiten des BiLdungsurJawbs 
sind tatsächlichen Beschäfti,gungszeiten zum 

III-182 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



2 I1I-182 der Beilagen 

Zwecke des Erwerbs von Ansprüchen auf Sozial­
.leistungen und sonstigen sich aus dem Beschäfti­
gungsverhältnis erg,e'benden Rechten gleich?-u­
stellen, wie dies durch die innerstaatliche Gesetz­
gebu.ng, KolIektivv,erträge, Schiedssprüche oder 
auf andere, ,den innerstaatlichen Gepflogenheiten 
en tsprechende Weise vor,gesehen ist. 

Die Empfehl ung enthäLt im wesentlichen die 
gleichen Bestimmungen wie das übereinkommen, 
da.rüber hinaus jedoch mehr ins einzelne gehende 
Vorschläge für die Durchführung des bezahlten 
Bildungs1,lrlauibs, unterscheidet sich aber von dem 
übereinkommen dadurch, daß sie nicht dem Ver­
fahren der Ratifikation zugänglich ist, sondern 

_'den Mit�liedstaaten der IJ1iternationalen Arheits-
organisation hei der Erstellung und Durchfüh­
rung ihrer PoLitik auf dem Gebiete des 'bezahlt.en 
Bildu)1tgsurLall'bs, Vors�läge zu.r Verfügung stellt. 

C. Rechtslage un·d Folger ungen 

Von den Z'l!T El'age der Ratifikation des in 
Rede stehend�n übereinkommens, durch öster­
:r,eich bef.ragten Zentralstellen des Bundes und: der 
Länder hat, mir Ausnahnie der Bundesministerien 
für Hand�l, Gewerbe und" Industrie und für 
La.nd" und Forstwirts:chaft sowie 'des Amtes der 

- SaiZJb�rg'er Lllnqesregierulfig, keine Sielle Ein­
wenduJ1lgen gegerr die Ratifikation erhO'ben. 
Einige dieser St�rlen halben: aller,dings darauf hin­
ge,?,iesen, daß ihr,er Meinung nach derzeit nur ein 
Teil der ForderuI1;gePl des ühereinkommel1s 'in 
der österreicbischellJ Rechtslage Deckung findet. 
Die Interessel1svertretungen der Al'beitgeber 
habep. sich gesch19�s,en und entschieden gegen die 
Ratifikation des übereinkommens durch' öster­
reich ausg�sp��c;:lwn:, während die Interessenver­
tr�tuIlg�n ,der Arbeitnehmer eiri,e sOilche Ratifi­
kation nach·drü�lich befürworten �d unter­
streichen., daß ein gesetzlicher An'spruch des 
Arbeitnehmers auf bezahlte Bildungsfreistdlung 
eine wesentliche Voraussetzung ?ur Realisiening 
'qer Mit;be�timm:ung und' Mitentsch,eid-gng 'am 
Arbc:!itsplatz; im Betrieb sowie in Wirtschaft und 
Ges�ll§cha.ft darstelrlen würde. 

' 

Ein Vergleich der Forderungen des überein­
kommens mit ,den einsch.1ägigen B,estimrimngeI;l 
der österreichischen Rechtsordinimg hat ergeben, 
daß derzeit nur' ein Teil dei österreichischen 
Arbeitnehmer' das Rechtäuf :�ezahlten Badu�gs­
urlawb bereits be,sitzt. Di,e Ibestehenden Regelun­
gen verwirklichen 'die-inden erwähnten inter­
nationalen Urkunden geford�rten Ziele nur 'für 

.ein eng umgrenztes Teilge\b�et, wobei selbst auf 
diesen Teilgebieten ,den Grunds,ätzen des über­
eillkommens nicht immer voll entsprochen ist. 
Wenngleich die Albsicht besteht, im Rahmen -der 
Kodifikation des Individualal1beitsrechts den An­
spruch auf bezahlten Bildungsurlaub gesetzlich zu 
verankern, kann derzeit nicht vorausgesagt wer­
den, wann dieses Vorhaben verwirklicht sein wird. 
Wenn auch die Ratifikation des übereinkommens 
{Nr. 140) über den bezahften BiLdungsurlaub ge­
mäß seinem Artikel 2 nur als politische Absichts­
erklärung 'zur Verfolgung einer -Politik, wie sie 
die Urkunde festlegt, aufgefaßt wird, so sch,eint 
aufgrund der vorstehenden Ausführungen in 
österreich derzeit noch nicht der Zeitpunkt ge­
kommen zu sein, eine so schwerwiegende inter­
pationale Verpflichtung zu übernehmen und 
damit ,den öSt:erreichis�ep,1 Ge�I,!t?;g�b,er' in s·einer 
Souveränität so ein'schnei,de�d zu hinden. Auf 
die BestiITlmungen des übereinkommens und der 
Empfehlung w�rd aber sichetiich bei, der künf­
tigen Gestaltung der österr,eichismen Regelungen 
auf' dem Gebiete des BiMungsurlaUlbs BedaCht' zu 
nehmen' und die Frage der Ratifikation des in 
R�de 'steheri,den überei'l1Ik6�inens :e.r��ut Ztl er­
wägen sein. 

D�e Bund�sregierung hatPilher .in de]," SitzuIlig 
des Ministerrates, am '12. �ai 1975 beschlossen, 
zur -Erfüllung der erwähnten Vorlagepflicht nach 
der Verfassung der Internationalen Arbeits­
organisation hinsichtlich der von .d'er Intern'atio­
ra,len ArReitskon.f�renz �nge)10rn!11�Mn Ur­
kUnden den Bericht über das ühereinkommen 
(Nr. 140) 

'
tiJber d�� :bezahJte� Bildung�urlaub l!nd 

die Empfehlung (Nr. 148) petreffend denselben 
Gegenstand' zur Kenntnis zu nehmen, die Ibetei-
1igt,en Bundesmiriister �in;uladetlJ, hei künftigen 
Maßnahmen auf dem ,gegenständlichen Rechts­
gebiet die �estimm�tlJgep, der heiden Urkund�n 
zu berücksichtigen und den angesChlossenen Be­
richt 'dem Nationalrat zur Kenntnisnahme vor-
zuiegen.' 

, 
' " ' , 

Die Bundesregierung stellt daher den 

A n,t r ag, 

der Nationalrat wol1eden B,ericht über das über­
einkommen: (Nr. 140) Übe; den bezahlten 
Bildungsurlaub und die Empfehlung (Nr. 148) 
betreffend den g1eichen Gegenstand zur Kenntnis 
n,ehmen. ' ' , ' 

I 
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ARTIKEL i ÜBEREINKOMMEN (NR". 140) ÜBER DEN 
BEZAHLTEN BILDUNGSURLAUB 

Die AHgemeine Konferenz der Internationalen 
. AI1beitsorganisatiori, 

die vom V.erwalttingsrat· des Int&rnadorialen 
Arbeitsamtes nach Genf einberuf.en wurde und 
am 5. JUlli 197 f zu ihrer neunundfünfzigstert 
Ta.gung zusammengetreten ist, 

Jedes Mi()glied hat eil1!e Politik festzulegen und 
,durchtüführen, die dazu bestimmt is,t, mit 
Methoden, die den irinetstaatlicben Ver\i.ältni�sen 
und Gepflogenheiten ilIigepaßt sind, uhd nötigen­
falls schrittweise, die Gewährung von beza:hltem 

Bildungsurlaub zu fördern, und zwar zum Zwecke 

verweist auf ArtikeL 26 der Allgemeinen Er­
, kl3irung der MensChenrechte, in dein festgestellt 

wird, ,daß jeder Mens,ch ,das Recht auf Bildung 
hat, 

verweist ferner auf die Bestimmungen über die 
zeitweilige Freist,ellung von Arbeitnehmern 
od!!r die Gewährung von Fr,eizeit zur Teil­
nahme an Bildungs- oder Berufsbildungspro­
grammen, .die in :bestehenden internationalen 
Arbeits,empfehlunge� Ibetreff.end die herufliche 
Ausbildimg urid ,den Schutz der Arbeitnehmer­
vertreter entha'1ten sind, 

ist der Ansicht, daß die Notwerudigkeit einer 
fortdauernden Bildung und BerufsJbildung ent­
sprechend ,der. ,*,isseruS-chaftliche-ti�nd techrii­
schen Entwicklung und dem Wandel der wirt­
schafi:lichen _ ul1!d sözialenBei:iehtlngen an.ge­
rrtess,erie V ötkehrungen für einen Urlaüb zu 

Bildungs- lind Be�ufSibüldungs�wecken�rfordert, 
um neuen B�si:r-eburiJgen, Bedürfnissen -, und 
Zielen sÖziaJer, wirtschaH1iche�, techni�cher 
und kultitreUer Art �ti e�tsprechen, 

ist der Ansicht, daß der Ibezahhe Bildungsurlaub 
als eines der Mittel zur Befriedigung der echten 

Bedürfnisse ,des einzelnen Arbeitnehmers in 
einer modernen GeseLlschaft betrachtet werden 
soilte, 

ist ,der Ansicht, daß ,der bezahlte Bildungsurla.U'b 
im Sinne einer Po1iük der -fortdauernden Bi1-
dung und Berufs:bildung konzipiert sein sollte, 
die schrittweise und wir'fusam durchgeführt 
wird, 

' 

hat :beschl�5se�, verschiedene Anträge anzu­
nehmen betreffend den b�zahlten Bildungs­
urlaub, eine Fra,ge, die deli:. vierten Gegen­
stand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines 
internationalen übereinkommens erhalten 
soUen. 
nie Konferenz nimnit heute, an{ �4. Juni 1974, 

, das folgende Übereinlkommen an; das als übei:­
-einkommen Ülber den bezahlteriBildungsurlaub, 
i974, ihezeichnet wird. 

ARTIKEL 1 

Ln diesem übereinkommen bedeiitet der Begriff 
."bezahlter Bildungsurlaub" einen Urlaub, d:er 
einem Arbeitnehmer zu BiLdungszwecken für 
eirie beStimmte Dauer währerud der Arbeits,zeit 
und hei Zahl.ung angemessener - firtaIizieUer Lei� 
:stungen gewährt wird. 

a) der Berufsbildung auf a:llen Stufen, 
b) der allgeineinen urid politischen Bildung, 
c) der, ,gewe;kschilftlichen Bild;'uig. 

ARTIKEL 3 
Diese Politik hat, falls erfor,denlich auf ver­

schiedene Weise, ,eirieri Beitrag zu leisten 
a) zur Aneigmirig, Verv.ailkoduunun,g und 

Art,p3Jssung :bemflich-er und tätigkeitsbezo­
gener BefähiguI1Jg,en sowie zur Förderung 
und Sicherung der Beschäftigung angesichts 
der wrssimlschafdichen urtd technischen Ent­
wicklung sowie der wirtschaftlichen und 
s()rukturellen Veränderun,gen; . 

b} zur sachkuhd�ge-n und aktiven Beteiligung 
der Al'Ibeitnehmer und ihrer Vertreter am 
Ges,chehen im Betri'elb und in der Gemein­
schaft; 

c) zum persönlichen, sozialen und kulturellen 
Fo.rtschritt der A,i1beitnehmer; und 

cl) a.l1geriiciri iut Pönderun.:g einer geeigneten 
fortdauernde11l BiLdung und Berufsbildung, 
die ,derri At:beitnehiner bi,Nt, sich den z'eit­
bedingten Erfotdernissen anzupassen. 

ARTIKEL 4 
Diese Politik hat die Entwicklungsstufe und 

die besonderen Bedürfniss,e des betreffenden 
Landes und der verschiedenen Tätigkeitsbereiche 
zu berücksichtigen und ist mit der allgemeinen 
Politik auf dem Gebiet ;der ß.eschäftigurig, der 
Bildung und Berufsbildung sowie der Arbeitszeit 
abzustimmen, wobei sa.i'Son/bedingte Schwa.nkun­
gen der A�beitsZieit oder ,des ArbeitsanfaLls je 
nach Sachlage zU: berücksichtigen sind. 

ARTIKEL 5 
Die Gewährung von :be�ahltem Bildungsurlaub 

kann durch innersta.atliche Ges.etzgebung, Ge­
sarrtt�l1beitsverträge, Schiedssprüche oder auf 
jede, ahdere den innerstaadichen Gepflogenheiten 
entsprechende Weise erfolgen. 

ARTIKEL 6 
Die Behörden, .die Anbeitgeber- und Arbeit­

nehmervenbände und die mit Bi1duilg und BerUfs­
bildung !befaßten Institutionen oder Stellen &ind 
in einer den innerstaatlichen VeI1hältnissen und 
Gepflogenheiten enbs,pr,echenden Weise bei der 
FestJegung und Durchführung dier Politik zur 
FÖl'derung des bezahlten Bildungsurlauhs heran­
zuziehen. 
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ARTIK,EL 7 
Die Finanzierung ,der Vorkehrungen für den 

bezahlten BiLdungsurlaU!b hat in regelmäßiger und 
angemess.ener Weise sowie in' übereinstimmung 
mit den innerstaatlichen Gepflogenheiten zu er­
folg,en. 

ARTIKEL 8 
Der bezahlte BiMungsurlaub ,darf Arbeit­

nehmern nicht auf Grund der Rass·e, der Haut­
farbe, des Geschlechts, des Glaubensbekennt­
nisses, .der politischellI Meinung, der nationalen 
Abstammung oder der soziaLen Herkunft ver­
we�g,ert werden. 

ARTIKEL 9 

Falls erfor,derlich, sind besondere Bestimmun­
gen in Bezug auf den bezahlten Bildungsurlaub 
zu erlassen 

a) für bestiml!lte Arbeitnehmerg.ruppen, deren 
Einor.dnling in den' Rahmen allgemeiner 
Regelungen Schwierig.keiten bereitet, wie 
z. B. Arbeitnehmer in Kleinibetrieben, länd­
liche oder sonstige in entlegenen Gebieten 
Lebende Arbeitnehmer, SchiChtarbeiter oder 
Arlbeitnehmer mit Familienpflichten; 

:b) für bestimmte Gruppen von Betrieben, 
deren Einordnung in den Rahmen allge­
meiner Regelungen Schwierigkeiten bereitet, 
wie z. B. Klein- oder Saisollibetriebe, wohei 
vorausg,esetzt wird, daß die Aribeitnehmer 
in diesen Betrieben nicht von der Inan­
spruchnaJIme des hezahlt·en Bildungsurlaubs 
ausgeschlossen wer.den. 

ARTIKEL 10 
Die Voraussetzungen für die Gewährung von 

bezahltem Bildungsurlaub können unterschiedlich 
sein, je nachdem, ob der bezahlte Bildungsurlaub 
einem der folgenden Zwecke dienen soll: 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen; 
b) der allgemeinen und' politischen Bildung; 
c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

ARTIKEL 11 
Zeiten des bezahlten Bildungsurlaubs, sind 

Zeiten der tatsächlichen Beschäftigung zum 
Zwecke des Erwerbs von Ansprüchen auf Sozial­
leistungen und sonstigen sich aus dem Beschäfti­
gungsverhältnis ergebenden Rechten gleichzu­
stellen, wie durch die inners'taatliche Gesetzgebung, 
Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche oder auf 
andere, den innerstaatlichen Gepflogenheiten ent­
sprechende Weise vorgesehen. 

ARTIKEL 12 
Die förmlichen Ratifikationen dieses überein­

. kommens sind dem Generaldirektor des Inter­
nationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzu­
teilen. 

ARTIKEL 13 
1. Dieses übereinkommen bindet nur die­

jenigen Mitglieder der Internationalen Arbeits­
organisation, deren Ratifikation durch den 
Generaldirektor eingetragen ist. 

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die 
Ratifikationen zweier Mitglieder durch den 
Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3. In der Folge tritt dieses übereinkommen für 
jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung 
seiner Ratifikation in Kraft. 

ARTIKEL 14 
1. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 

ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn 
Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum 
ersten�al in Kraft getreten ist, durch Anzeige an 
den Generaldirektor des Internationalen Arbeits­
amtes kündigen. Die Kündigung'wird von ,diesem 
eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach 
der Eintragung ein. 

2. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeit­
raumes von zehn Jahren von dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht, bleibt für einen weiteren Zeit­
raum von zehn Jahren gebunden. In der Folge 
kann es, dieses übereinkommen jeweils nach Ab­
lauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Maß­
gabe dieses Artikels kündigen. 

ARTIKEL 15 
1. Der Generaldirektor des Internationalen 

Arbeitsamtes ,gibt allen Mitgliedern der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der 
Eintragung aller Ratifikationen und Kündigun­
gen, die ihm von den Mitgliedern der Organi­
sation mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der 
Organisation, wenn er ihnen von der Eintragung 
der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, 
Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam 
machen, in dem dieses übereinkommen in Kraft 
tritt. 

ARTIKEL 16 
Der Generaldirektor des Internationalen Ar­

beitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen 
vollständige Auskünfte über alle von ihm nach 
Maßgabe der vorausgehenden Artikel eingetra­
genen Ratifikationen und Kündigungen. 

ARTIKEL 17 
Der Verwaltungsrat des Internationalen Ar­

beitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der 
Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die 

III-182 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



1II-182 der Beilagen 5 

Durchführung dieses übereinkommens zu er­
statten und zu prüfen, ob -die Frage seiner gänz­
lichen oder teilweisen Abänderung auf die Tages­
ordnung der Konferenz gesetzt w�rden soll. 

ARTIK,EL 18 
1. Nimmt die Konferenz ein neues überein­

kommen an, welches das vorliegende überein­
kommen ganz oder teilweise 'abändert, und sieht 
das neue' übereinkommen nichts anderes vor, so 
gelten folgende Bestimmungen: 

a) Die Ratifikation des neugefaßten überein­
kommens durch ein Mitglied schließt ohne 
weiteres die sofortige Kündigung des vor­
liegenden übereinkommens in sich ohne 
Rücksicht auf Artikel 14, vorausgesetzt, 
daß das neugefaßte übereinkommen in 
Kraft getreten' ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des ileu­
gefaßten übereinkommens an kann das 
vorliegende übereinkommen von den Mit­
gliedern nicht mehr ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vorliegende überein­
kommen nach Fo-rm und Inhalt jedenfalls in 
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das 
neugefaßte übereinkommen ratifiziert haben. 

ARTIKEL 19 
Der französische und der englische Wortlaut 

dieses übereinkommens sind In gleicher Weise 
maßgebend. 

Bildungs- und Berufsbildungszwecken erfordert" 
um neuen Bestrebungen, Bedürfnissen und 
Zielen sozialer, wirtschaftlicher, technischer 
und kultureller Art zu entsprechen, 

ist der Ansicht, daß der bezahlte Bildungsurlaub 
als eines der Mittel zur Befriedigung der echten 
Bedürfnisse des einzelnen Arbeitnehmers in 
einer modernen Gesellschaft betrachtet werden 
sollte, 

ist der Ansicht, daß der bezahlte Bildungsurlaub 
im Sinne einer Politik der fortdauernden Bil­
dung und Berufsbildung konzipiert sein sollte, 
die schrittweise und wirksam durchgeführt 
wird, ' 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzu­
nehmen betreffend den bezahlten Bildungs­
urlaub, eine -Frage, die den vierten Gegen­
stand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form 
einer Empfehlung erhalten sollen. 
Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1974, 

die folgende Empfehlung an, die als Empfehlung 
betreffend den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, 
bezeichnet wird. 

I. BEGRIFFSBESTIMMUNG 
1. In dieser Empfehlung bedeutet der Begriff 

"bezahlter Bildungsurlaub" einen Urlaub, der 
einem Arbeitnehm�r zu Bildungszwecken für eine 
bestimmte Dauer während der Arbeitszeit und 
bei' Zahlung angemessener finanzieller Leistungen 
gewährt wird. 

EMPFEHLUNG (NR. 148) BETREFFEND DEN 11. FESTLEGUNG EINER POLITIK UND 
BEZAHLTEN BILDUNGSURLAUB - DURCHFüHRUNGSMETHODEN 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, 

die -,vom, Verwaltungsrat des Internationalen 
Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und 
am 5. Juni 1974 zu ihrer neunundfünfzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

verweist auf Artikel 26 der Allgemeinen Er­
klärung der Menschenrechte, in dem festgestellt 
wird, daß jeder Mensch das Recht auf Bildung 
hat, 

verweist ferner auf die Bestimmungen über die 
zeitweilige Freistellung von Arbeitnehmern 
oder die Gewährung von Freizeit zur Teil­
nahme an Bildungs- oder Berufsbildungspro-

,grammen, die in bestehenden/;internationalen 
Arbeitsempfehlungen betreffend die berufliche 
Ausbildung und den Schutz der Arbeitnehmer­
vertreter enthalten sind, 

ist der Ansicht, daß die Notwendigkeit eine: 
fortdauernden Bildung und Berufsbildung ent­
sprechend der wissenschaftlichen und techni­
schen Ent1'licklung und dem Wandel der wirt­
schaftlichen und sozialen Beziehungen ange­
messene Vorkehrungen für einen Urlaub zu 

_ 2. Jedes Mitglied sollte eine Politik festlegen 
und durchführen, die dazu - bestimmt ist, mit 
Methoden, die den innerstaatlichen Verhältnissen 
und Gepflogenheiten angepaßt sind, und nötigen­
falls schrittweise, die Gewährung von bezahltem 
Bildungsurlaub zu fördern, und zwar zum 
Zwecke 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen, 
b) der allgemeinen und politischen Bildung, 
c) der gewerkschaftlichen Bildung. 

3. Diese Politik sollte, falls erforderlich auf 
verschiedene Weise, einen Beitrag leisten 

a) zur Aneignung, Vervollkommnurt"g und 
, Anpassung beruflicher und tätigkeitsbezo­

gener Befänigungen sowie zur Förderung 
und Sicherung der Besch;vftigung angesichts 
der wissenschaftlichen und technischen Ent- , 
wicklung sowie der , wirtschaftlichen und 
strukturellen Veränderungen; 

b) zur sachkundigen und aktiven Beteiligung 
der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter am 
Geschehen im Betrieb und in der Gemein­
schaft; 
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c) zum persönlichen, sozialen und kulturellen 
Fortschritt der Arbeitnehmer; und 

d) allgemein zur Förderung einer geeigneten 
.fortdauernden Bildung und Berufsbildung, 
die dem Arbeitnehmer hilft, sich den zeit­
bedingten Erfordernissen anzupassen. 

4. (1) Diese P�litik s�llte die Entwickiungsstufe 
und die besonderen Bedürfriisse des betreffenden 
Landes Und der verschiedenen Tätigkeitsbereiche 
sowie die anderen sozialen Ziele und nationalen 
Prioritäten berücksichtigen. 

(2) Sie sOllte mit der allgemeinen Politik auf 
dem Gebiet der Beschäftigung, der Bildung und 
Berufsbildung sowie der Arbeitszeit abgestim1;11t 
werden, wobei saisonbedingte Schwankungen der 
Arbeitszeit oder des Arbeitsanfalls je riach Saeh­
lage zu berücksichtigen sind. 

5. Die Gewährung von bezahltem Bildungs­
urlaub kann durch innerstaatliche Gesetzgebung, 
durch Gesamtarbeitsverträge, Schiedssprüche oder 
auf jede andere den innerstaatlichen Gepflogen­
heiten entsprechende Weise erfolgen. 

6. Es sollte anerkannt werden, daß der bezahlte 
Bildungsurlaub kein Ersatz für eine angemessene 
Bildung und BerufsbildUrig in der Jugendzeit ist 
und nur eines der vielen Mittel einer fortdauern­
den Bildung und Berufsbildung darstellt. 

III. MASSNAHMEN ZUR FöRDERUNG DES 
BEZAHLTEN BILDUNGSURLAUBS 

7. Die Behörden, die Arbeitgeber- und Arbeit­
ne,hmerverbände und die mit Bildung und Berufs­
bildung befaßten Institutionen oder Stellen 
sollten in einer den inrierstaatlichen Verhältnissen 
und Gepflogenheiten entsprechenden Weise bei 
der Festlegung und Durcllführung der Politik 
zur Förderung des bezahlten Bildungsurlaubs 
herangezogen werden. 

8. Auf der Grundlage von Plänen, die auf die 
Ziele dieser Politik abgestimmt sind, sollten Maß-
nahmen getroffen werden, um 

. 

a) die geg�riwärtigeri und künftigen BildJngs­
und Berufsbildungsbedürfnisse der Arbeit­
nehmer zu ermitteln, die durch den be­
zahlten Bildungsurlaub befriedigt werden 
können; 

b) d1e. vorhandenen Bildungs- und Berufs­
bildungsmöglichkeiten voll zu nutzen und 
die neuen Möglichkeiten zu schaffen, die 
zur Erreichurig der Bildungs- und Berufs­
bildungsziele des bezahlten Bildungsurlaubs 
erforderlich sind; 

c) im Rahmen der Lehrmethoden so�ie der 
Bildungs- und Berufsbildungspr6gra�me 
die Ziele und Modalitäten des bezahlten 
Bildungsurlaubs zu berücksichtigeri, die 
neuen Bedürfnissen entsprechen; 

d) die Arbeitnehmer anzur�gen, iüs den ihnen 
zur Verfügung stehenderi Bildungs- und 
Berhfshildungs�ögIiehkeiten den größt­
�ögliehen Nutzen zu ziehen; 

e) die , Arbeitgeber anzuregen, den Arbeit­
nehmern bezahlten Bildungsurlaub zu ge­
währen. 

9. Es sollterigeeignete Einrichtungen zur In­
formation und Beratung über die Möglichkeiteri 
für einen bezahlten Bildungsurlaub vorhanden 

1 O. Du�ch a�g�?iesseileMaßnalimen sollte ge­
währlei§tet werden, daß die gebot�ne Bildung 
uhd Berufsbildung von angetri.e�sener Qualität ist. 

iv. FINANZIERUNG 

11.. Die Finanzierung der Vorkehrungen für 
den bezahlten Bildungsurlaub sollte in regel­
mäßiger und angemessener Weise sowie in über­
einstimmung mit den innerstaatlichen Gepflogen­
heiten erfolgen. 

12. Es sollte anerkannt werden, daß von 
a) den Arbeitgebe�n, gerrieinsam oder einzeln, 
b) den Behörden und mit Biidung oder Berufs­

bildung befaßten Institutionen oder Stellen 
und 

c) den Arbeitgeber� �nd Arbeitriehmerver-
bänden 

nach Maßgabe ihrer jeweiligen Verantwortlich­
keit ein Beitrag zur Finanzierung von Vorkeh­
rungen für den bezahlten Bildungsurlaub er­
wartet werden kanri. 

V. VORAUSSETZUNGEN FüR DIE GEWKH­
RUNG VON BEZAHLTEM BILDUNGSUR­

LAUB 

13. Der bezahlte Bildungsurlaub sollte Arbeit­
nehmern nicht auf Grund der Rasse, der Haut­
farbe, des Geschlechts; deS Gla�berisbekenntnisses, 
der politischen Meinung, der nationalen Ab­
stammung oder der soziale'ti Herkunft verweigert 
werden. 

. 

14. Die Arbeitnehmer, sollten frei entscheiden 
können, an welchen Bildungs- oder Berufshil­
dungsprogrammen sie teilnehmen wollen. 

15. Falls erforderlich, sollt�n besondere Be­
stimmungen in bezug auf den bezahlten Bildungs­
urlaub erlassen werden 
q a) für bestimmte Arbeitne4mergrhppen, deren 

Einordnung in den Rahnien allgemeiner 
Regelurigen Schwierig�elten bereit�t, wie 
z. B. Arbeitnehmer in Kleinbetrieben, länd­
liche �der sonstige in entlegenen. Gebieten 
lebende Arbeitnehrrier; Scliiehtarbeiter oder 
Arbeitnehmer mit FaniiÜeripflichteri.; 
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b) für bestimmte Gruppen von Betrieben, 
deren Einordnung in den Rahmen allge­
meiner, Regelungen Schwierigkeiten be­
reitet, wie z. B. Klein- oder Saisonbetriebe, 
wobei vorausgesetzt wird, daß die Arbeit­
nehmer in diesen Betrieben nicht von der 
Inanspruchnahme des bezahlten Bildungs­
urlaubs ausgeschlossen werden. 

16. Die Voraussetzungen für die Gewährung 
von bezahltem Bildungsurlaub können unter­
schiedlich sein, je nachdem, ob der bezahlte 
Bildungsurlaub einem der folgenden Zwecke 
dienen soll: 

a) der Berufsbildung auf allen Stufen; 
b) der allgemeinen und politischen Bildung; 
c )  der gewerkschaftlichen Bildung. 

,-

17. (1) Bei der Festlegung der Voraussetzungen 
für die Gewährung von bezahltem Bildungsur­
laub sollten die Art der angebotenen Bildungs­
oder Berufsbildungsprogramme, die Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer und ihrer Verbände, die Be­
dürfnisse der Betriebe sowie das öffentliche Inter­
esse berücksichtigt werd�n. 

(2) Die Auswahl der Anwärter auf bezahlten 
Bildungsurlaub zum Zweck der gewerkschaft­
lichen Bildung sollte den beteiligten Arbeit­
nehmerverbänden obliegen. 

(3) Die Art und Weise, in der Arbeitnehmern, 
die die Voraussetzungen hierfür erfüllen, bezahl­
ter Bildungsurlaub gewährt wird, sollte zwischen 
den beteiligten Betrieben oder Arbeitgeberver­
bänden und den beteiligten Arbeitnehmerver­
bänden vereinbart werden, um die ununter­
brochene nutzbringende Arbeit der betreffenden 
Betriebe aufrechtzuerhalten. 

18. (1) Werden Programme für gewerkschaft­
liche Bildung von den gewerkschaftlichen Organi­
sationen selbst durchgeführt, so sollten diese die 

Verantwortung, für deren Planung, Genehmigung 
und Durchführung tragen. 

(2) Werden solche Programme von anderen mit 
Bildung befaßten Institutionen oder Stellen 
durchgeführt, so sollten sie im Einvernehmen 
zwischen diesen Stellen und den beteiligten ge­
werkschaftlichen Organisationen festgelegt wer­
den. 

19. Soweit die innerstaatlichen, örtlichen oder 
:betrieblichen Verhältnisse es erfordern, sollten 
bestimmte Arbeitnehmergruppen oder Arbeit­
nehmer in bestimmten Berufen oder Tätigkeiten, 
deren Bildungs- oder Berufsbildungsbedürfnisse 
besonders dringend sind, bei der Gewährung von 
bezahltem Bildungsurlaub den Vorrang erhalten. 

20. Die den Arbeitnehmern während des be­
zahlten Bildungsurlaubs gewährten finanziellen 
Leistungen sollten 

a) die Höhe ihres Einkommens durch Fort­
zahlung ihrer Löhne und anderer Leistun­
gen oder durch entsprechende Ausgleichs­
zahlungen hierfür aufrechterhalten, wie 
durch die inner�taatliche Gesetzgebung, 
durch Gesamtarbeitsverträge, Schieds­
sprüche oder auf andere den innerstaatlichen 
Gepflogenheiten entsprechende Weise vor­
gesehen; 

b) alle durch die Bildung oder Berufsbildung 
entstehenden wesentlichen , zusätzlichen 
Kosten berücksichtigen. 

21. Zeiten des bezahlten Bildungsurlaubs 
sollten Zeiten der tatsächlichen Beschäftigung 
zum Zwecke 'des Erwerbs von Ansprüchen auf 
Sozialleistungen und sonstigen sich aus dem Be­
schäftigungsverhältnis ergebenden Rechten gleich­
gestellt werden, wie durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung, durch Gesamtarbeitsverträge, 
Schiedssprüche o'der auf andere den innerstaat­
lichen Gepflogenheiten entsprechende Weise vor-, 
gesehen. 
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